
 

 

Anlage A  Festlegung eines Trinkwassereinzugsgebietes im 1. Zyklus der Bewertung nach TrinkwEGV 
 
Grundfließschema zur Wahl der Gebietskulisse Trinkwassereinzugsgebiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Liegt ein Trinkwassereinzugsgebiet basierend auf 

der derzeit gestatteten Entnahmemenge vor? 

Liegt eine Gebietskulisse vor, die einen 
hydrogeologischen Bezug zur 
Wassergewinnungsanlage, vergleichbar zum 

Trinkwassereinzugsgebiet darstellt? 

Liegt ein nicht dem Trinkwassereinzugsgebiet 
entsprechendes festgesetztes oder im Verfahren 
befindliches Wasserschutzgebiet und ggf. ein 
Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet für den 
Trinkwasserschutz vor? 

Liegt ein Trinkwassereinzugsgebiet als 
Grundlage für ein festgesetztes oder im 
Verfahren befindliches Wasserschutzgebiet vor? 

ja für die Bewertung im 1. Zyklus 
verwenden 

Überprüfung und ggf. EG-
Neuabgrenzung in folgenden Zyklen 

für die Bewertung im 1. Zyklus 

verwenden 

nein 

für die Bewertung im 1. Zyklus 

berücksichtigen 
EG-Neuabgrenzung im 2. Zyklus 

Ist eine ausreichende hydrogeologische 
Datenlage vorhanden und der Aufwand zur 
Abgrenzung des Trinkwassereinzugsgebietes 

verhältnismäßig? 

nein 

Abgrenzung des 
Trinkwassereinzugsgebietes 
basierend auf den derzeit gestatteten 
Entnahmemengen gemäß allgemein 
anerkannten Regeln der Technik  

nein 

In Abstimmung mit der zuständigen Behörde: Konvention für den 1. Zyklus: 
vereinfachte Bemessung des Trinkwassereinzugsgebietes 

Anlage B1 
Grundwasserfassung -  

Poren-, Kluft- und Karstgrundwasserleiter 

Anlage B2 
Quellwasserfassung 

 

für die Bewertung im 1. Zyklus 

berücksichtigen 
EG-Neuabgrenzung im 2. Zyklus 

Abstimmung mit zuständiger Behörde wird empfohlen - Abweichende Festlegung möglich 

 

nein 

nein 

Festlegung erforderlich - Abstimmung mit zuständiger Behörde ist erforderlich 

 

Ausgangssituation:  Auswahl geeignete Gebietskulisse als Grundlage für die Bestimmung eines Einzugsgebiets gem. § 6 Absatz 1 Nr. 1 TrinkwEGV auf Basis 

vorhandener Unterlagen und Informationen 

Überprüfung und ggf. EG-
Neuabgrenzung in folgenden Zyklen 

ja 

ja 

ja 

ja 

1 

2 

4 

3 

5 

Überprüfung und ggf. EG-

Neuabgrenzung in folgenden Zyklen 


